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Schalteröffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag  von 10.00 – 12.00 Uhr 
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Mitteilungsblatt 
Ausgabe 03/2020  -  25. März 2020 
 
Erscheint  per 25. jeden Monats 
Redaktionsschluss  per 15. des Monats 
Auflage 710 Exemplare 

Termine in der Gemeinde 
 

Aufgrund der aktuell schwierig zu überschauenden 
und sich ständig verändernden Situation bezüglich 
der Abhaltung von Versammlungen resp. Durchfüh-
rung von Anlässen verzichten wir auf die Publika-
tion eines Terminkalenders. 

Aus dem Gemeinderat 
 
Für die Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle 
vergibt der Gemeinderat die Aufträge für die Phase 
1. Aufgrund der bisher vergebenen Aufträge sollten 
die budgetierten Gesamtkosten eingehalten wer-
den können. 
 
Die Sanierung des Aufbahrungsraums im Sigris-
tenhaus ist abgeschlossen 
 
Aufgrund einer länger andauernden Diskussion 
über ein Bauvorhaben auf dem Campingplatz Neu-
haus beschliesst der Gemeinderat eine Überarbei-
tung und Präzisierung der bestehenden Camping-
verordnung, um ähnliche Auseinandersetzungen 
künftig zu vereinfachen. 
 
Für den Dorfbrunnen auf dem neuen Dorfplatz 
beim ehem. Kohler Areal wird ein Projekt-Wettbe-
werb ausgeschrieben. Der Gemeinderat legt die 
Eckpunkte fest, welche einzuhalten sind. Die Aus-
schreibung erfolgt im nächsten Mitteilungsblatt. 
 
Der Gemeinderat leistet einen Beitrag von Fr. 
500.— an die Initialkosten der Aktion «Blühende 
Bahnborde» der Pro Natura. Mit der Aktion werden 
die Bahnborde entlang des Linienwegleins, des 
Sägewegs und das Bord unterhalb der Haupt-
strasse bei der Mühle renaturiert mit dem Ziel wie-
der eine vielfältige Flora zu schaffen. 
 
In einem Grundsatzentscheid beschliesst der Ge-
meinderat, dass Anzeigen für Veranstaltungen von 
Vereinen und Organisationen aus dem Dorf und 
den Nachbargemeinden im Mitteilungsblatt unge-
achtet der religiösen oder weltanschaulichen Aus-
richtung abgedruckt werden. Ausgenommen blei-
ben Anzeigen mit rechtswidrigen und ehrverletzen-
den Inhalten. Für den Inhalt haften die Auftragge-
ber.  

Erreichbarkeit der 
Gemeindeverwaltung 

 
Aufgrund der aktuellen ausserordentlichen Lage 
wegen des Corona-Virus hat der Gemeinderat be-
schlossen, dass der Schalter der Gemeindeverwal-
tung bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr ge-
schlossen bleibt. 
 
Mit der Massnahme soll generell der Ausbreitung 
des Virus entgegengewirkt und im speziellen die 
Mitarbeitenden der Verwaltung zusätzlich ge-
schützt werden. 
 
Die Verwaltung bleibt wie gewohnt telefonisch zu 
den Bürozeiten (siehe oben) sowie per Mail er-
reichbar. Bei dringenden nicht anders lösbaren An-
liegen kann telefonisch ein spezieller Termin ver-
einbart werden. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis 
 

We shall overcome 
 

 

Eine erste noch nicht vollständig aussagekräftige 
Auswertung der Fahrgastzahlen auf dem Läufelfin-
gerli seit der Umstellung auf den neuen Fahrplan 
zeigt einen klaren Anstieg der Frequenzen. 
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Mütter- / Väterberatung 

in Läufelfingen 
 

Bis vorderhand am 19. April 
werden keine Sprechstunden  
angeboten. Die Telefonberatung  
findet wie gewohnt statt. 
 
Tel. 062 285 00 85 
Mail mvb@gebaeren.ch 
 
Telefonsprechstunden 
Jeden Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr 
Jeden Freitag  08:00 – 09:00 Uhr 

 

Anliegen an die 
Gemeindepräsidentin 

 

richten Sie bitte per Mail an 
 

sabine.bucher@laeufelfingen.ch 
 

Von Montag-Freitag steht Ihnen während der Bü-
rozeiten auch die Gemeindeverwaltung für die 

Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 
Tel. 062 285 10 80 / gemeinde@laeufelfingen.ch 

Aus dem Einwohnerregister 
 

Es sind zugezogen 
Kunz Walter, Eptingerstrasse 3 
Kunz-Bolzern Agnes, Eptingerstrasse 3 
Suter Patrik, Schlossweg 3 
 

Es sind verstorben 
am 20. Februar: Aregger-Suter Verena 
whft gew. Reisen 17 
am 27. Februar: Fischler Jutta 
whft gew. Ebenländ 59 
 

Wegen der geltenden Datenschutzbestimmungen 
werden die Informationen nur noch mit Zustimmung 
der betreffenden Personen veröffentlicht. Für die 
Publikation Ihrer Hochzeit und von Geburten neh-
men wir gerne Ihre Mitteilung unter gemeinde@laeu-
felfingen.ch entgegen. 

 

Wahlen in der Gemeinde  
 
Am Abstimmungswochenende vom 17. Mai 2020 finden Wahlen in diverse Behörden der Gemeinde statt: 
 
1. Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  

Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024. Die RPK/GPK be-
steht aus drei Mitgliedern. Ein bisheriges Mitglied wird zurücktreten. 

2. Wahlbüro 
Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024.  Das Wahlbüro be-
steht aus sieben Mitgliedern. Ein bisheriges Mitglied wird zurücktreten. 

3. Schulrat 
Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2024. Der Schulrat be-
steht aus vier gewählten Mitgliedern und einer Vertretung aus dem Gemeinderat. Zwei bisherige Mit-
glieder werden zurücktreten 

4. Sozialhilfebehörde 
Ersatzwahl für die restliche Amtsperiode bis 31. Dezember 2020 für ein zurücktretendes Mitglied. 

5. Gemeindepräsidium 
Neuwahl für die Amtsperiode vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024. Wählbar sind die Mitglieder des 
Gemeinderates. 

 
Alle Personen, welche für eines dieser Ämter kandidieren möchten, bitten wir sich bis am 31. März 2020 
telefonisch oder per Mail auf der Gemeindeverwaltung zu melden (062 285 10 82 / thomas.faul-
stich@laeufelfingen.ch). Wir erteilen Ihnen gerne weitere Auskünfte oder vermitteln ein Gespräch mit der 
oder dem Vorsitzenden der jeweiligen Behörde. Wählbar sind alle volljährigen Personen mit Schweizer 
Bürgerrecht und Wohnsitz in Läufelfingen. 
 
Allen Kandidaten und Kandidatinnen (bisherige und neue) stellt die Gemeinde im Mitteilungsblatt vom 24. 
April 2020 eine halbe Seite für die eigene Präsentation zur Verfügung. Detaillierte Informationen zum 
Vorgehen erhalten Sie im persönlichen Kontakt. 
 
Der Gemeinderat 

Leinenpflicht für Hunde im Wald 
 

Während der Hauptsetz- und Brutzeit 
vom 1. April bis 31. Juli 

 
sind alle Hunde im Wald und an Waldrändern an 
der Leine zu führen. Fehlerhafte Hundebesitzer 
werden gebüsst. 
 

Im Wald streunende Hunde und Hauskatzen dürfen 
nach erfolgloser Mahnung oder wenn die Besitzver-
hältnisse nicht geklärt werden können durch die 
Jagdaufsicht abgeschossen werden. 
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Verhalten und gegenseitige Unterstützung in Zeiten des Corona-Virus 
 
Die aktuell sich ständig verändernden Vorschriften und Sicherheits-Massnahmen im Zusammenhang mit 
dem sich verbreitenden Corona-Virus stellen viele sowohl privat wie auch beruflich vor Herausforderungen 
und bringen auch ein erhebliches Mass an Unsicherheiten im täglichen Leben mit sich. Der Gemeinderat 
bittet alle Einwohner und Einwohnerinnen, in dieser speziellen Zeit mit der nötigen Besonnenheit zu agieren 
und sich wo nötig in nachbarschaftlicher Hilfe beizustehen. Dabei sind auch stets die allgemeinen Empfeh-
lungen des Bundeamts für Gesundheit zu beachten: 
 

- Hände regelmässig gründlich mit Seife waschen 
- In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 
- Wenn immer möglich 2 Meter Abstand zu Personen einhalten 
- Hände schütteln vermeiden 
- Bei Fieber und/oder Husten zu Hause bleiben 
- Arztpraxis und Notfallstation nur nach telefonischer Anmeldung aufsuchen 

  
Das Amt für Gesundheit des Kantons Basel-Landschaft hat unter dem Titel «Gemeinsam gegen das 
Corona-Virus» eine anschauliche Zusammenstellung über Verhaltensmassnahmen in der aktuellen aus-
serordentlichen Lage publiziert. Die Gemeinde hat das Merkblatt bereits über die Gemeinde-App verteilt 
und es im Mitteilungskasten der Gemeinde ausgehängt. Auf Wunsch stellt Ihnen die Verwaltung das Merk-
blatt gerne auch per Mail zu. 
 
Im erwähnten Merkblatt wird auch dazu aufgerufen, ältere und chronisch erkrankte Personen, welche be-
sonders gefährdet sind, zu unterstützen. Gegenseitige Unterstützung und Solidarität, wie z.B. Einkaufen 
für ältere und erkrankte Menschen, sind auch in kleineren Dorfgemeinschaften in der kommenden Zeit ein 
Gebot der Stunde. Bleiben Sie im Kontakt mit Ihren Nachbarn, Verwandten und Bekannten, bieten Sie Ihre 
Hilfe an und nehmen Sie angebotene Hilfe wo nötig an.  
 
Auf private Initiative wurde in Läufelfingen eine Facebook-Gruppe zu diesem Thema ins Leben gerufen. 
Sie finden diese auch unter www.hilf-jetzt.ch. Personen die Unterstützung brauchen, können sich zudem 
telefonisch an Herrn Mohler (079 / 354 72 52) wenden. Der Gemeinderat dankt dem Initianten. 
 
Vielleicht bietet Ihnen diese Situation auch die Chance vermehrt zur Ruhe zu kommen, sich mit Ihren Liebs-
ten und sich selber wieder einmal vertiefter zu beschäftigen und neue Kraft zu tanken für künftige Heraus-
forderungen. Oder gab es nicht noch Dinge, welche Sie zu Hause schon lange einmal erledigen wollten, 
aber einfach keine Zeit dazu fanden? In diesem Sinne wünschen Ihnen der Gemeinderat und die Mitarbei-
tenden der Gemeinde die erforderliche Gelassenheit und den Mut, sich den Herausforderungen der nächs-
ten Zeit zu stellen. Wir sind überzeugt, dass wir mit gegenseitiger Unterstützung und Rücksichtnahme auch 
diese Hürde meistern und freuen uns mit Ihnen zusammen auf den nächsten Anlass im Dorf.  
 
Und vergessen Sie nicht:  
 

«Lächeln ist die beste Art, Herausforderungen die Zähne zu zeigen» 
 

www.hilf-jetzt.ch


 
 
  

 

Die aktuellen News der Gemeinde immer 
direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet 

 
Der Dienst ist für Sie kostenlos 

 
Schritt 1: Die App „Gemeinde News“ bei Google 
Play, im App Store oder unter www.gemeinde-
news.com herunterladen. Sie finden die App mit 
dem Suchbegriff „Gemeindenews“. 
 
Schritt 2: Gemeinde Läufelfingen auswählen     
 

Und schon erhalten Sie rasch und kostenlos 
aktuelle Informationen der Gemeinde  

 

  

Corona Virus 
Fragen und Antworten 

 
Das Bundesamt für Gesundheit hat auf seiner 
Website einen umfassenden Antworten-Katalog zu 
drängenden Fragen über das Corona-Virus und 
das richtige Verhalten in der aktuellen ausseror-
dentlichen Lage aufgeschaltet. Den Link zur ent-
sprechenden Seite finden Sie auf unserer Home-
page. Wir haben diesen über die Gemeinde-App 
auch allen registrierten Empfängern zugestellt und 
eine Auswahl der Antworten im Mitteilungskasten 
der Gemeinde ausgehängt. 

www.gemeinde-news.com


  



 



 

 

Zu vermieten  
Einfamilienhaus in Läufelfingen  
Ab Mitte April 
Schön, sonnig und zentral gelegen 
4 Zimmer + Arbeits- oder Gästezimmer, Garage,  
Waschküche, Keller, Abstellraum, Estrich, Pel-
letheizung 
Grosser Garten mit Sitzplatz 
Miete CHF 1950.-/Monat exklusiv Nebenkosten 
Kontakt :  
atelierdecuir@bluewin.ch 
032 961 11 88 

Waldhaus Seppenweid 
 
Das Waldhaus steht Ihnen gegen einen beschei-
denen Beitrag für Ihre private Feier zur Verfü-
gung. Schon viele unvergessliche Geburtstage, 
Hochzeiten, Firmenanlässe und vieles mehr ha-
ben hier stattgefunden.  
 
 

Wann planen Sie  
Ihre nächste Feier? 

 
 

Die noch freien Termine finden Sie auf 
www.laeufelfingen.ch. Reservationen nimmt 
gerne entgegen 
 
 

Sabine Forter 
Tel. 062 299 10 42 oder 

waldhaus@laeufelfingen.ch 
 

 

 

Man sollte nicht 
 

Zeitvertreib 
 

sondern 
 

Zeitgenuss 
 

sagen 
 

(Jean Paul) 

mailto:atelierdecuir@bluewin.ch
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Zurückschneiden von Sträuchern,  
Hecken und Bäumen 

 

Sträucher, Hecken und Bäume entlang von Strassen, 
Trottoirs und Fusswegen sind regelmässig auf die ge-
setzlich vorgeschriebenen Höhen und Abstände zu-
rückzuschneiden.  
 
Überwachsende und herunterhängende Pflanzen sind 
ein Ärgernis besonders für Fussgänger. Sie behindern 
aber auch den motorisierten Verkehr und erhöhen das 
Unfallrisiko. Tiefhängende Äste können zudem zu 
Schäden an vorbeifahrenden Fahrzeugen führen, die 
Schadenersatzforderungen zur Folge haben. Äste dür-
fen die Fahrbahn erst in einer Höhe von 4.50 m und 
Trottoirs ab einer Höhe von 3 m überragen. Es ist ins-
besondere darauf zu achten, dass bei unübersichtlichen 
Stellen der Rückschnitt so auszuführen ist, dass die 
Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Verkehrs-
schilder, Strassenbezeichnungen, Hausnummern, Hyd-
ranten und öffentliche Beleuchtungen dürfen durch Be-
pflanzungen nicht verdeckt werden. 
 

 


